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Amtliche Verlautbarung der österreichischen Sozialversicherung im Internet: www.ris.bka.gv.at 
 

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt verlautbart gemäß § 456a Abs. 3 ASVG: 

Anhang zur Geschäftsordnung des Vorstandes 

Obliegenheiten, die Ausschüssen aus Mitgliedern der Generalversammlung übertragen werden 

§ 1. (1) Dem Verwaltungsausschuss des Vorstandes obliegt die Vorberatung aller dem Vorstand schriftlich 
vorzulegenden Anträge sowie die Abgabe von Entscheidungsvorschlägen. 

(2) Darüber hinaus ist der Verwaltungsausschuss des Vorstandes zur Entscheidung in allen nicht einem anderen 
Ausschuss, dem Obmann, einem Landesstellenausschuss oder dem Büro übertragenen Angelegenheiten der laufenden 
Geschäftsführung berufen, soweit diese nicht von Gesetzes wegen dem Vorstand vorbehalten sind. 

(3) Insbesondere obliegen dem Verwaltungsausschuss des Vorstandes 

 1. die Entscheidung über Personalangelegenheiten individueller Natur; 

 2. die Ausübung der dem Vorstand nach § 435 Abs. 2 ASVG zukommenden Befugnisse, sofern der Vorstand im 
Einzelfall nicht selbst davon Gebrauch macht; 

 3. die Ausübung der dem Vorstand nach § 8 Abs. 7 der Satzung zukommenden Befugnisse und die Festlegung 
einer Regelung über die Zeichnungsberechtigung gegenüber Geldinstituten; 

 4. die Entscheidung über die Einleitung und die Fortsetzung von Verfahren vor Gerichten und 
Verwaltungsbehörden; 

 5. die Entscheidung über Leistungen aus den Mitteln des Unterstützungsfonds im Einzelfall nach den vom 
Vorstand mit Zustimmung der Kontrollversammlung erstellten Richtlinien gemäß § 84 Abs. 6 in Verbindung 
mit § 437 Abs. 1 Z 7 ASVG; 

 6. die Entscheidung über die Abfindung von Renten (§ 184 ASVG); 

 7. die Entscheidung in Angelegenheiten, in denen den Landesstellenausschüssen eine Mitwirkungsbefugnis 
zukommt mit Ausnahme jener Vorstandsangelegenheiten, bei denen dem Verwaltungsausschuss des 
Vorstandes nur eine Vorberatung zukommt; 

 8. die Entscheidung über die Mitgliedschaft der AUVA in Vereinen, Verbänden und dergleichen sowie die 
Entsendung der Vertreter; 

 9. die Entscheidung in Regressangelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung; 

 10. die Vergabe von Aufträgen und der Abschluss von Rechtsgeschäften; 

 11. die Abschreibung von Forderungen; 

 12. die Festsetzung der Pflegegebühren; 

 13. die Entscheidung über die Durchführung von Informationsveranstaltungen (§ 5 der Satzung); 

 14. die Entscheidung in jenen Angelegenheiten, in denen in einem Landesstellenausschuss, im Veranlagungsbeirat, 
in einem Leistungsausschuss oder im Rehabilitationsausschuss kein einstimmiger Beschluss zustande kommt. 

§ 2. (1) Dem Veranlagungsbeirat obliegt die Wahrnehmung der Aufgabe der strategischen Verantwortung für die 
Verwaltung des Gesamtportfolios der AUVA nach Maßgabe der Veranlagungsrichtlinien des Vorstandes. 

(2) Zur Gültigkeit der Beschlüsse ist Einstimmigkeit erforderlich. Kommt ein einstimmiger Beschluss nicht 
zustande, so steht die Entscheidung dem Verwaltungsausschuss des Vorstandes zu. 

§ 3. (1) Den Leistungsausschüssen obliegt 

 1. die Entscheidung über Bestand, Umfang und Dauer der Ansprüche auf Leistungen aus der Unfallversicherung 
insoweit Bescheide in Leistungssachen erlassen werden (§ 367 ASVG), sofern nicht die Zuständigkeit des 
Verwaltungsausschusses des Vorstandes, des Rehabilitationsausschusses oder des Büros gegeben ist; 

 2. die Entscheidung über die Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 107 ASVG); 

 3. die Entscheidung über besondere Unterstützungen im Einzelfall gemäß Punkt VI der vom Vorstand erstellten 
Richtlinien über besondere Unterstützungen gemäß § 196 ASVG. 

(2) Zur Gültigkeit der Beschlüsse ist Einstimmigkeit erforderlich. Kommt ein einstimmiger Beschluss nicht 
zustande, so steht die Entscheidung dem Verwaltungsausschuss des Vorstandes zu. 

§ 4. (1) Dem Rehabilitationsausschuss obliegt 

 1. die Entscheidung über die Gewährung von individuellen Maßnahmen der beruflichen und sozialen 
Rehabilitation – RRL 2017, sofern nicht gemäß § 7 des Anhanges zur Geschäftsordnung des Vorstandes die 
Zuständigkeit des Büros gegeben ist; 

 2. die Beobachtung der Durchführung aller Rehabilitationsmaßnahmen; 
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 3. die Entscheidung über den Anspruch auf Übergangsgeld; 

 4. die Entscheidung über einen Beitrag zu den Kosten des Unterhalts gemäß § 199 Abs. 4 ASVG; 

 5. die Entscheidung über die Abschreibung uneinbringlicher Darlehensforderungen, wenn die Gewährung durch 
den Rehabilitationsausschuss erfolgte. 

(2) Zur Gültigkeit der Beschlüsse ist Einstimmigkeit erforderlich. Kommt ein einstimmiger Beschluss nicht 
zustande, so steht die Entscheidung dem Verwaltungsausschuss des Vorstandes zu. 

Obliegenheiten, die dem Obmann übertragen werden 

§ 5. (1) Die Befugnisse des Obmannes ergeben sich aus Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung und Dienstordnungen. 
Darüber hinaus überträgt der Vorstand besondere Obliegenheiten an den Obmann. 

(2) Unbeschadet § 434 ASVG vertritt der Obmann die AUVA nach außen. 

(3) Dem Obmann obliegt 

 1. die Entscheidung über Ansprüche der Versicherungsvertreter, mit Ausnahme der Mitglieder der 
Kontrollversammlung, auf Ersatz von Reise- und Aufenthaltskosten nach Maßgabe der vom Hauptverband 
gemäß § 31 Abs. 5 Z 31 ASVG erlassenen Richtlinien; 

 2. die Genehmigung der Abrechnung von Reise- und Aufenthaltskosten der Mitglieder der Kontrollversammlung 
nach Maßgabe der vom Hauptverband gemäß § 31 Abs. 5 Z 31 ASVG erlassenen Richtlinien. 

Obliegenheiten, die einem Landesstellenausschuss übertragen werden 

§ 6. (1) Den Landesstellenausschüssen der Landesstellen Wien, Linz, Salzburg und Graz werden unbeschadet 
§§ 418 und 435 Abs. 1 ASVG folgende Obliegenheiten für den Sprengel der Landesstelle übertragen: 

 1. Mitwirkung bei der Errichtung von Gebäuden zur Unterbringung von Verwaltungsdienststellen oder eines 
Unfallkrankenhauses im Landesstellensprengel sowie bei der Erweiterung oder Erneuerung solcher Gebäude; 

 2. Mitwirkung bei der Durchführung von Erhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten oder über die Anschaffung von 
Inventar für die Verwaltungsdienststellen sowie für im Landesstellensprengel gelegene Unfallkrankenhäuser, 
insoweit der Höchstbetrag gemäß Z 5 überschritten wird; 

 3. Mitwirkung bei der Vergabe von Aufträgen und beim Abschluss von Rechtsgeschäften, insoweit der 
Höchstbetrag gemäß Z 5 überschritten wird; 

 4. Mitwirkung bei der Erstellung eines Bildungsplans für die Aus-, Weiter- und Fortbildung der Bediensteten im 
Landesstellensprengel; 

 sowie unbeschadet der oben angeführten Mitwirkungsbefugnisse: 

 5. die Entscheidung über Erhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten und über die Anschaffung von Inventar für die 
Verwaltungsdienststellen sowie für im Landesstellensprengel gelegene Unfallkrankenhäuser bis zu einem 
Betrag in Höhe von € 100.000,- (exkl. USt) für die einzelne Anschaffung oder Reparatur; 

 6. der Abschluss von sonstigen Rechtsgeschäften bis zu einem Betrag in Höhe von € 100.000,- (exkl. USt), wobei 
für zusammengehörige Leistungen die Gesamtsumme und für Dauerschuldverhältnisse der dreifache 
Jahresbetrag zugrunde zu legen ist; 

 7. die Entscheidung über die Durchführung von regionalen Informationsveranstaltungen (§ 5 der Satzung) im 
Landesstellensprengel; 

 8. die Entscheidung über die Begründung von Dienstverhältnissen und einer höherwertigen Verwendung sowie 
die Reduzierung oder Erhöhung der individuellen Arbeitszeit im Rahmen des Dienstpostenplanes für freie 
Dienstposten sowie über befristete höherwertige Verwendungen für besetzte Dienstposten, wenn der jeweilige 
Dienstposteninhaber gerechtfertigt an der Leistungserbringung verhindert ist, der Landesstellen und der im 
Landesstellensprengel gelegenen Unfallkrankenhäuser für 

 a) Verwaltungsangestellte, einzureihen in Gehaltsgruppe A bis Gehaltsgruppe C Dienstklasse III DO.A, 

 b) Pflegepersonal, einzureihen in Gehaltsgruppe I Dienstklasse A bis Gehaltsgruppe II Dienstklasse C DO.A, 

 c) Arbeiter und 

 d) Ärzte, einzureihen bis in Gehaltsgruppe B Dienstklasse IV DO.B; 

 9. die Bestellung von Leitern von Arbeitsgruppen und deren ständigen Stellvertretern, mit einer Einreihung bis 
zur Gehaltsgruppe C Dienstklasse III DO.A; 

 10. die Entscheidung über die Anzahl von Ferialaushilfen. 

(2) Zur Gültigkeit dieser Beschlüsse (Z 8 bis 10) ist Einstimmigkeit erforderlich. Kommt ein einstimmiger 
Beschluss nicht zustande, so steht die Entscheidung dem Verwaltungsausschuss des Vorstandes zu. 

Bestimmte laufende Angelegenheiten, die dem Büro übertragen werden 

§ 7. (1) Die nachstehend angeführten, bestimmten laufenden Angelegenheiten werden dem Büro, das sich aus den 
Büros der Landesstellen Wien, Linz, Salzburg und Graz sowie dem Büro der Hauptstelle zusammensetzt, übertragen 
und unter der Verantwortung des leitenden Angestellten (Generaldirektor) geführt. 



Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) Verlautbarung Nr.: 4/2017 

Anhang zur Geschäftsordnung des Vorstandes - Neufassung 

www.ris.bka.gv.at  3 von 6 

(2) Unbeschadet der den Landesstellen gemäß § 418 ASVG und § 6 des Anhanges zur Geschäftsordnung des 
Vorstandes zukommenden Aufgaben werden dem Büro unter sinngemäßer Anwendung von § 435 Abs. 2 ASVG 
folgende laufende Angelegenheiten zur Besorgung übertragen: 

 1. allgemeine Angelegenheiten: 

 a) gegen jährlichen nachträglichen Bericht an den Verwaltungsausschuss des Vorstandes die Entscheidung 
über die Abschreibung uneinbringlicher Forderungen, 

 b) der Abschluss von Raten- und Stundungsvereinbarungen, sofern der aushaftende Betrag die Höhe 
von € 15.000,- (exkl. USt) je Einzelfall nicht übersteigt, 

 c) die Entscheidung über die Einleitung und Fortsetzung von Verfahren vor Gerichten und 
Verwaltungsbehörden bis zu einem Streitwert, der der Gerichtshofgrenze entspricht, ausgenommen 
Arbeitsgerichtsprozesse von Bediensteten, 

 d) Erklärungen gegenüber dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger zum Abschluss, 
zur Änderung und zur Beendigung von Verträgen im Sinne des Sechsten Teiles des ASVG; 

 2. Personalangelegenheiten: 

 a) die Einstellung von Ferialaushilfen im Umfang der Beschlüsse des Verwaltungsausschusses des Vorstandes 
beziehungsweise der Landesstellenausschüsse sowie von Volontären, Praktikanten und fallweise 
Beschäftigten, 

 b) die Beendigung von Dienstverhältnissen im Probemonat, die einvernehmliche Auflösung von 
Dienstverhältnissen, soweit damit keine Abfertigungsansprüche gegenüber der AUVA verbunden sind und 
die Beendigung von Dienstverhältnissen durch die Bediensteten aus Anlass der Geburt eines Kindes, 

 c) die Gewährung von Gehaltsvorschüssen nach den vom Vorstand erstellten Richtlinien, 

 d) die unmittelbare Vollziehung der arbeits- und dienstrechtlichen Bestimmungen, insbesondere wenn ein 
Rechtsanspruch auf Gewährung von Sterbegeld und Hinterbliebenenleistungen, Zuwendungen bei 
Dienstjubiläen, Teilzeitbeschäftigung gemäß § 15h MSchG bzw. § 8 VKG, Familienhospizkarenz gemäß 
§§ 14a oder 14b AVRAG besteht sowie die Bewilligung eines vom Einstellungsbeschluss abweichenden, 
späteren Dienstantritts auf Antrag der neuen Mitarbeiterin/des neuen Mitarbeiters, 

 e) die Entscheidung über die Gewährung von Sonderurlauben unter Verzicht auf die Dienstbezüge, 
Bildungskarenz gemäß § 11 AVRAG und die Entscheidung über die Verlängerung bereits gewährter 
Teilzeitvereinbarungen im Rahmen des bestehenden Dienstpostenplans auf unbestimmte Zeit, 

 f) die Entscheidung über Dienstreisen und Abordnungen von Bediensteten, 

 g) die Entscheidung über Entschädigungsleistungen gemäß § 1014 ABGB, 

 h) gegen jährlichen nachträglichen Bericht an den Verwaltungsausschuss des Vorstandes beziehungsweise die 
Landesstellenausschüsse die Entscheidung über Maßnahmen zur Aus-, Weiter- und Fortbildung der 
Bediensteten nach Maßgabe des Bildungsplans; 

 3. Verwaltungsangelegenheiten: 

 a) gegen jährlichen nachträglichen Bericht in Regressangelegenheiten die Entscheidung über die Einleitung 
und Fortsetzung von Gerichtsverfahren im Einzelfall; sofern es sich um Gerichtsverfahren nach § 334 
ASVG handelt bis zu einem Streitwert, der in allgemeinen Zivilrechtssachen die Zuständigkeit des 
Gerichtshofes erster Instanz begründet, 

 b) gegen jährlichen nachträglichen Bericht in Regressangelegenheiten die Entscheidung über die 
vergleichsweise Erledigung im Einzelfall, 

 c) die Entscheidung über die Freigabe von Schmerzengeldbeträgen im Sinne § 336 zweiter Satz ASVG, 

 d) gegen jährlichen nachträglichen Bericht an den Verwaltungsausschuss des Vorstandes die Entscheidung 
über die Abschreibung uneinbringlicher Regressforderungen, 

 e) die Entscheidung über alle nicht dem Verwaltungsausschuss des Vorstandes übertragenen 
Regressangelegenheiten, 

 f) unbeschadet § 418 Abs. 5 Z 4 ASVG die Entscheidung über die Erteilung von Vertretungsvollmachten an 
Rechtsanwälte und andere zur Parteienvertretung berechtigte Personen, 

 g) gegen jährlichen nachträglichen Bericht an den Verwaltungsausschuss des Vorstandes die Entscheidung 
über die Abschreibung uneinbringlicher Versicherungsbeiträge; 

 4. Finanz- und Wirtschaftsangelegenheiten: 

 a) die Entscheidung über Erhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten oder über die Anschaffung von Inventar bis 
zu einem Betrag in Höhe von € 50.000,- (exkl. USt) für die einzelne Anschaffung oder Reparatur, 

 b) die laufende Nachschaffung von Verbrauchs- und Verzehrgütern zur Sicherstellung einer kontinuierlichen 
Betriebsführung, 

 c) Abschluss, Änderung und Beendigung von Versicherungsverträgen gegen jährlichen nachträglichen Bericht 
an den Verwaltungsausschuss des Vorstandes, 

 d) der Abschluss von Wartungsverträgen bis zu einem Betrag von € 50.000,- (exkl. USt), wobei der dreifache 
Jahresbetrag zugrunde zu legen ist, 
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 e) die Ausübung von Gewährleistungsrechten bis zu einem Betrag in Höhe von € 50.000,- (exkl. USt) je 
Rechtsgeschäft, 

 f) der Abschluss von kurzfristigen Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen zur Sicherstellung einer 
wirtschaftlichen und zweckmäßigen Mittelverwendung, 

 g) die Wahrnehmung der Parteistellung in Verfahren vor Gerichten und Verwaltungsbehörden und die 
Entscheidung über die Beiziehung von Rechtsanwälten, die zur Vertretung der Anstalt bevollmächtigt sind, 
auch wenn keine Anwaltspflicht besteht, 

 h) die Entscheidung über die Vergabe von Subventionen und Spenden und über die Gewährung der finanziellen 
Unterstützung medizinischer Forschungstätigkeiten und medizinischer Weiterbildungsveranstaltungen im 
Einzelfall bis zu einem Betrag in Höhe von € 7.500,-, 

 i) die Entscheidung über die Höhe zu leistender Mitgliedsbeiträge bei bestehenden Mitgliedschaften bis zu 
einem Betrag in Höhe von € 2.500,-. Je Förderungsempfänger ist eine Jahressumme, je Mitgliedschaft der 
dreifache Jahresbetrag zugrunde zu legen, 

 j) gegen jährlichen nachträglichen Bericht an den Verwaltungsausschuss des Vorstandes die Entscheidung 
über die Mitgliedschaft der AUVA in Vereinen, Verbänden und dergleichen sowie die Entsendung der 
Vertreter, sofern der Jahresbeitrag € 2.500,- nicht übersteigt, 

 k) die Festsetzung von Kostenbeiträgen für diagnostische Leistungen und Abgeltungsbeträgen für die 
Inanspruchnahme von Diagnosegeräten, 

 l) die Verwaltung der kurz- und langfristigen finanziellen Mittel nach den vom Hauptverband gemäß § 31 
Abs. 5 Z 30 ASVG erstellten Richtlinien und nach den Veranlagungsrichtlinien des Vorstandes, 

 m) der Abschluss von sonstigen Rechtsgeschäften bis zu einem Betrag in Höhe von € 20.000,- (exkl. USt) je 
Rechtsgeschäft, wobei für zusammengehörige Leistungen die Gesamtsumme und für 
Dauerschuldverhältnisse der einfache Jahresbetrag zugrunde zu legen ist, 

 n) gegen jährlichen nachträglichen Bericht an den Verwaltungsausschuss des Vorstandes die Entscheidung 
über die Abrechnung von Aufträgen auf Grund eines Beschlusses der Selbstverwaltung, wenn die 
Abrechnungssumme von der Genehmigungssumme um bis zu 10 % nach oben oder nach unten, höchstens 
jedoch um einen der jeweils sachlich in Frage kommenden Bürowertgrenze entsprechenden Betrag, 
abweicht; 

 5. Rehabilitationsangelegenheiten: 

 a) gegen jährlichen nachträglichen Bericht an den Rehabilitationsausschuss die Entscheidung über 
Sondermaßnahmen gemäß Punkt 4.1 und 4.2 der Rehabilitationsrichtlinien – RRL 2017 bis zu einem Betrag 
in Höhe des Einfachen der nach § 45 Abs. 1 ASVG jeweils in Geltung stehenden monatlichen 
Höchstbeitragsgrundlage je Maßnahme, 

 b) gegen jährlichen nachträglichen Bericht an den Rehabilitationsausschuss die Entscheidung über die 
Gewährung eines Mobilitätszuschusses gemäß den RRL 2017, 

 c) gegen jährlichen nachträglichen Bericht an den Rehabilitationsausschuss die Entscheidung über PKW-
Adaptierungskosten gemäß Pkt. 9 Abs 4 der RRL 2017, 

 d) gegen jährlichen nachträglichen Bericht an den Rehabilitationsausschuss die Entscheidung über die 
Beistellung von technischen Geräten, sonstigen Behelfen, Hilfen und/oder Hilfsmaßnahmen für nach 
Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten behinderten Menschen gemäß den RRL 2017 bis zu einem Betrag in 
Höhe des Einfachen der nach § 45 Abs. 1 ASVG jeweils in Geltung stehenden monatlichen 
Höchstbeitragsgrundlage je Einzelfall, 

 e) gegen jährlichen nachträglichen Bericht an den Rehabilitationsausschuss die Entscheidung über 
Abweichungen der finanziellen Auswirkungen von gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 entschiedenen individuellen 
Maßnahmen der beruflichen und sozialen Rehabilitation bis zu einem Betrag in Höhe des Einfachen der 
nach § 45 Abs. 1 ASVG jeweils in Geltung stehenden monatlichen Höchstbeitragsgrundlage je Einzelfall, 

 f) die Entscheidung über Abweichungen der finanziellen Auswirkungen bei Tagsatzerhöhungen im Verlauf der 
vom Rehabilitationsausschuss genehmigten Maßnahme, 

 g) gegen nachträglichen Antrag an den Rehabilitationsausschuss die Entscheidung über die Gewährung eines 
Dienstgeberzuschusses gemäß § 198 ASVG für die Gewährung von Schonarbeit bzw. zur Arbeitserprobung 
für die Dauer von maximal zwei Monaten (Punkt 6.3 Abs. 5 der RRL 2017), 

 h) gegen jährlichen nachträglichen Bericht an den Rehabilitationsausschuss die Entscheidung über die 
Kostenübernahme in Zusammenhang mit der Lenkerberechtigung gemäß Punkt 6.9 Abs. 9 der RRL 2017, 

 i) gegen jährlichen nachträglichen Bericht an den Rehabilitationsausschuss die Entscheidung über die 
Gewährung von Dienstgeberzuschüssen gemäß Pkt. 6.8 der RRL 2017 im Rahmen des Geschäftsfelds BK 
19 für die Dauer des stationären Aufenthalts in der Rehabilitationsklinik Tobelbad sowie anschließender 
Arbeitsplatzkarenz bis maximal € 4.500,-; 

 6. Leistungs-, Versicherungs- und Beitragsangelegenheiten: 

 a) gegen jährlichen nachträglichen Bericht an den Verwaltungsausschuss des Vorstandes die Entscheidung 
über die Abschreibung von zu Unrecht erbrachten Geldleistungen in Leistungsangelegenheiten, 
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 b) die Entscheidung über Bestand, Umfang und Dauer der Ansprüche auf Leistungen aus der 
Unfallversicherung, insoweit Bescheide in Leistungssachen nicht zu erlassen sind, 

 c) die Entscheidung über Todfallsunterstützungen an Witwen (Witwer) und Waisen aus Mitteln des 
Unterstützungsfonds im Einzelfall nach den vom Vorstand mit Zustimmung der Kontrollversammlung 
erstellten Richtlinien gemäß § 84 Abs. 6 in Verbindung mit § 437 Abs. 1 Z 7 ASVG, 

 d) die Entscheidung über den weiteren Anspruch auf Versehrtenrente ohne wesentliche Änderung der 
Verhältnisse im Sinne § 183 ASVG, 

 e) die Entscheidung über besondere Unterstützungen im Einzelfall nach den vom Vorstand erstellten 
Richtlinien über besondere Unterstützungen gemäß § 196 ASVG in nachstehenden Fällen: 

 aa) Besuchshilfe bei stationärer Behandlung in einem Rehabilitationszentrum der AUVA oder in der 
Rehabilitationsklinik Tobelbad; 

 bb) für unfallversicherte Kindergartenkinder, Schüler und Studenten bei Anstaltspflege auf Rechnung einer 
gesetzlichen Krankenversicherung; 

 cc) bei unfallbedingter Anstaltspflege auf Rechnung einer gesetzlichen Krankenversicherung; 

 dd) zur Abgeltung von Kostenbeteiligungen nach Beistellung eines Heilbehelfes auf Rechnung einer 
gesetzlichen Krankenversicherung; 

 ee) bei langem Heilverfahren; 

 f) die Entscheidung über Kinderzuschüsse vor dem 18. Lebensjahr des Kindes (§ 207 Abs. 1 ASVG), sofern 
der Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit bereits bescheidmäßig anerkannt wurde, 

 g) die Entscheidung über Leistungen für den Zeitraum unfallbedingter Wiedererkrankung, sofern der 
Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit bereits bescheidmäßig anerkannt wurde, 

 h) die Entscheidung über den Anspruch auf Witwen(Witwer)beihilfe (§ 213 ASVG), 

 i) die Entscheidung über den Teilersatz der Bestattungskosten (§ 214 ASVG), sofern der Arbeitsunfall oder die 
Berufskrankheit bereits bescheidmäßig anerkannt wurde, 

 j) die Erhöhung der Witwen(Witwer)rente bei Vollendung des 60. bzw. 65. Lebensjahres (§ 215 Abs. 2 
ASVG), 

 k) die Entscheidung über die Abfertigung und das Wiederaufleben einer Witwen(Witwer)rente (§ 215a 
ASVG), 

 l) die Entscheidung über die Feststellung des Ruhens eines Leistungsanspruches (§§ 89, 90a, 95 und 96 
ASVG), 

 m) die Entscheidung über Vorschüsse auf Geldleistungen aus der Unfallversicherung, 

 n) die Entscheidung über die Aufrechnung gemäß § 103 ASVG, 

 o) die Entscheidung in Versicherungs- und Beitragsangelegenheiten einschließlich der Beitragseinziehung, 

 p) die Durchführung der Verfahren nach dem Siebenten Teil des ASVG und § 65 ASGG, 

 q) die Entscheidung über den Abschluss von Vergleichen in Sozialgerichtsverfahren, 

 r) die Ausfertigung von Bescheiden in Leistungssachen und Verwaltungssachen; 

 7. Gewährung von Zuschüssen nach § 53b ASVG: 

 a) die Entscheidung über die Gewährung von Zuschüssen im Einzelfall, 

 b) die Entscheidung über die Rückforderung zu Unrecht geleisteter Zuschüsse, 

 c) die Ausfertigung von Bescheiden in Vollziehung von § 53b ASVG, 

 d) die Durchführung von Verfahren in Vollziehung von § 53b ASVG. 

Aufgaben nach dem Heeresentschädigungsgesetz 

§ 8. (1) Die nachstehend angeführten Aufgaben im übertragenen Wirkungsbereich werden dem Büro übertragen: 

 1. Leistungsangelegenheiten: 

 a) die Entscheidung über Bestand, Umfang und Dauer der Ansprüche auf Leistungen nach dem 
Heeresentschädigungsgesetz, 

 b) die Entscheidung über die Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 107 ASVG), 

 c) die Entscheidung über besondere Unterstützungen im Einzelfall nach den für die AUVA geltenden 
Richtlinien über besondere Unterstützungen gemäß § 196 ASVG, 

 d) die Entscheidung über die Feststellung des Ruhens eines Leistungsanspruches (§§ 89, 90a, 95 und 96 
ASVG), 

 e) die Entscheidung über Vorschüsse auf Geldleistungen, 

 f) die Entscheidung über die Aufrechnung gemäß § 103 ASVG, 

 g) die Durchführung der Verfahren nach dem Siebenten Teil des ASVG und § 65 ASGG, 

 h) die Entscheidung über den Abschluss von Vergleichen in Sozialgerichtsverfahren, 

 i) die Entscheidung über die Abschreibung von zu Unrecht erbrachten Geldleistungen in 
Leistungsangelegenheiten; 
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 2. Rehabilitationsangelegenheiten: 

 a) die Entscheidung über die Gewährung von individuellen Maßnahmen der beruflichen und sozialen 
Rehabilitation, 

 b) die Entscheidung über den Anspruch auf Übergangsgeld, 

 c) die Entscheidung über einen Beitrag zu den Kosten des Unterhalts gemäß § 199 Abs. 4 ASVG, 

 d) die Entscheidung über die Gewährung eines Mobilitätszuschusses gemäß den RRL 2017, 

 e) die Entscheidung über die Beistellung von technischen Geräten, sonstigen Behelfen, Hilfen und/oder 
Hilfsmaßnahmen für nach Dienstbeschädigungen behinderte Menschen gemäß den RRL 2017; 

 3. Verwaltungsangelegenheiten 

 a) die Entscheidung in Regressangelegenheiten, 

 b) die Entscheidung über die Einleitung und Fortsetzung von Gerichtsverfahren nach § 334 ASVG im 
Einzelfall, 

 c) die Entscheidung über die vergleichsweise Erledigung im Einzelfall. 

(2) Dem Büro wird die Aufgabe übertragen, die jährlichen Aufwendungen beim Bund anzusprechen und dem 
Verwaltungsausschuss des Vorstandes darüber zu berichten. 

(3) Dem Büro wird die Aufgabe übertragen, Weisungen des Bundesministers für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz entgegenzunehmen und im Bedarfsfall Weisungen einzuholen. 

Inkrafttreten 

§ 9. Dieser Anhang zur Geschäftsordnung des Vorstandes der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt tritt am 
01. Jänner 2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt der Anhang zur Geschäftsordnung des Vorstandes vom 25. November 2015 
außer Kraft. 

* 

Dieser Anhang zur Geschäftsordnung des Vorstandes wurde vom Vorstand der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 
am 30. November 2016 beschlossen. 

Der Obmann: 

Ofner 

Der leitende Angestellte: 

Köberl 
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